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 Vorwort

Die Welt, in der wir leben, ist das Ergebnis von Revolutionen. Die 
bürgerliche Revolution des 18. Jahrhunderts hat den Verfassungsstaat 
geschaffen. Im 19. Jahrhundert wurde durch die industrielle Revolution 
die soziale Frage aufgeworfen, die zur Entwicklung des demokratischen 
Wohlfahrtsstaats geführt hat. Gegenwärtig erleben wir die digitale Re-
volution, die unser individuelles, gesellschaftliches und politisches Leben 
ebenfalls radikal verändert. Diese drei Revolutionen gingen und gehen 
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müssen sie ihre Gesellschaften in globaler Verantwortung ökologisch 
umgestalten. Bei dieser ökologischen Transformation kommt dem Ver-
fassungsrecht zentrale Bedeutung zu: Der bürgerliche Verfassungsstaat 
hat sich zum sozialen Wohlfahrts- und digitalen Netzwerkstaat entwi-
ckelt. Nun steht seine Transformation zum ökologischen Verfassungsstaat 
auf der (r)evolutionären Agenda.

Die Einsicht, dass eine radikale Transformation unserer Gesellschafts- 
und Verfassungsordnung notwendig ist, um die ökologischen Risiken 
und Gefahren, die anthropozänen Schäden und Katastrophen aktiv 
anzugehen, stößt jedoch auf Widerstand. Gerade wir Bürgerinnen und 
Bürger des Globalen Nordens ahnen – nein: wir wissen, dass wir unser 
Leben radikal ändern müssen, um unserer ökologischen Verantwortung 
im Anthropozän auch global gerecht zu werden; und uns ist auch voll-
kommen klar: Je länger wir die ökologische Transformation unserer 
Sozial-, Wirtschafts- und Verfassungsordnung hinauszögern, desto ra-
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dikaler werden die (r)evolutionären Veränderungen unseres Lebensstils 
ausfallen, und desto mehr gesellschaftlicher Widerstand ist zu erwarten. 
Deshalb sind die individuellen und kollektiven Ausreden, mit der öko-
logischen Transformation unserer Gesellschaft zu beginnen, allgegen-
wärtig: Es wird auf den technischen Fortschritt verwiesen, mit dem 
wir dann in der Zukunft alle anthropozänen Probleme lösen können. 
Sicherlich werden sich ökologische Herausforderungen durch technische 
Innovation annehmen lassen. Aber aller Erfahrungen nach eben auch 
nicht alle. Darüber hinaus sind auch die ökologischen Reboundeffekte 
neuer Technologien immer einzurechnen; und über die Akzeptanz von 
beispielsweise Geo-Engineering, einschließlich der damit verbundenen 
internationalen Konf likte, haben wird dann noch überhaupt nicht ge-
sprochen. Als zweites Argument gegen eine ökologische Transformation 
unserer Gesellschaft wird plötzlich die soziale Gerechtigkeit (wieder) 
entdeckt, um sie gegen die Umweltgerechtigkeit auszuspielen: Nicht 
alle – so der gängige Einwand – können sich den Umweltschutz leisten. 
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politisch, sondern auch ökonomisch und finanziell stellen, wenn es um 
die ökologische Transformation der anthropozänen Weltgesellschaft 
geht. Doch diese finanziellen und ökonomischen Transfers, die die 
ökologische Transformation von Gesellschaften in globaler Perspektive 
erfordert, wird immer noch ökonomischer als die Alternative sein: die 
Verwüstung der Welt. Auch dies zeigt uns, dass die ökologische, öko-
nomische und die soziale Transformation nicht unabhängig voneinander 
gedacht und gestaltet werden können. Angesichts der einschüchternden 
Größe dieser anthropozänen Herausforderung wird von den Advoka-
ten des Status quo schließlich auf das Totschlagsargument gesetzt: Die 
ökologische Transformation unserer Gesellschaft führe in die „Öko-
diktatur“. Bürgerinnen und Bürger, die die ökonomischen Regeln des 
Marktes und der digitalen Kommunikation ohne jedes Wenn und Aber 
akzeptieren, wittern ausgerechnet in ökologischen Regelungen plötzlich 
die Tyrannei. In der Sache geht es aber auch hier um nichts anderes, als 
die Angst um einen im historischen und globalen Vergleich einmalig 
luxuriösen Lebensstil.
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Will man diesen ökonomischen und politischen Ausreden nicht nach-
geben, bleiben jedoch juristische Einreden: Wir folgen aber doch längst 
dem Nachhaltigkeitsprinzip! Wir verfügen doch über eine verfassungs-
rechtliche Staatszielbestimmung „Umweltschutz“! Hat uns das Bundes-
verfassungsgericht mit dem Gebot der „intertemporalen Freiheitssi-
cherung“ in seinem Klima-Beschluss vom 24. März 2021 nicht wieder 
einmal den rechten Weg gewiesen? Doch die nüchternen Antworten auf 
diese juristischen Einwände lauten: Das Nachhaltigkeitsprinzip hat mit 
Blick auf die anthropozänen Herausforderungen längst seine normative 
Steuerungskraft verloren. Über das progressive Artensterben, die ex-
ponentielle Klimakatastrophe, die globale Vermüllung und die „Ent-
sorgung“ der atomaren Abfälle für eine Million Jahre lässt sich schlicht 
nichts Nachhaltiges (mehr) sagen. Darüber hinaus ist die Staatszielbe-
stimmung „Umweltschutz“ (Art. 20a GG) normativ viel zu schwach, 
um die ökologische Transformation unserer Gesellschaft zu begleiten. 
Und so viel Zustimmung der Klima-Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts auch verdient: Er bleibt eine isolierte Entscheidung zum Kli-gerichts auch verdient: Er bleibt eine isolierte Entscheidung zum Kli-
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wie zurückhaltend die Karlsruher Richterinnen und Richter eigentlich 
in ökologischen Fragen Recht sprechen. Bis auf die Klima-Entscheidung 
fällt die judikative Ökobilanz des Bundesverfassungsgerichts bisher nicht 
positiv aus.

„Eine alte Ordnung“ – so Mathias Greffrath – „löst sich auf, und eine 
neue hat noch keine Konturen.“ Auf der Suche nach dieser neuen Ord-
nung müssen wir auch neu ansetzen: Wir brauchen ein ökologisches 
Grundgesetz, das die ökologische Transformation der Bundesrepublik 
verfassungsrechtlich begleitet. Die verfassungspolitische Debatte über 
die ökologische Transformation unserer Verfassungsordnung muss al-
lerdings nicht vollkommenen neu beginnen. Seit über fünfzig Jahren 
wird sie geführt: Ökologische Rechte und die Rechte der Natur, das 
ökologische Staatsprinzip und eine konkretere Fassung der ökologi-
schen Staatszielbestimmung, die Ökologisierung des parlamentarischen 
Regierungssystems und ökologische Politiken wurden und werden be-
reits seit den 1970er Jahren im politischen Raum gefordert, diskutiert 
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und formuliert. Die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung hat vor und 
nach der deutschen Einheit wichtige ökologische Akzente in der ver-
fassungspolitischen Debatte gesetzt. Diese prägten und prägen die ost-
deutschen Landesverfassungen, die aus diesem Grund ökologisch sehr 
viel innovativer als die westdeutschen Landesverfassungen sind. Bei 
der Reform des Grundgesetzes nach der deutschen Einheit konnten 
sich diese ökologisch innovativen Impulse allerdings nicht durchsetzen. 
Doch deshalb lohnt es sich heute umso mehr, sie aufzugreifen, sicherlich 
verspätet, aber hoffentlich noch nicht zu spät. Auch die Rechtswissen-
schaft hat mit verfassungspolitischen Konzepten für die ökologische 
Transformation des Grundgesetzes geworben: so beispielsweise Klaus 
Bosselmann mit dem Plädoyer für einen ökologischen Rechtsstaat, Ru-
dolf Steinberg mit der Beschreibung des ökologischen Verfassungsstaats, dolf Steinberg mit der Beschreibung des ökologischen Verfassungsstaats, dolf Steinberg
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fortsetzen und zeigt vor allem eines: Es liegen viele Argumente und 
Konzepte für eine ökologische Gestaltung unserer Gesellschafts- und 
Verfassungsordnung auf dem Tisch. Wir müssen sie nur aufgreifen, um 
ein ökologisches Grundgesetz zu schreiben – ein ökologisches Grund-
gesetz, das die anthropozänen Herausforderungen des Artensterbens, 
der Klimakatastrophe und der Globalvermüllung annehmen kann. Viele 
dieser Diskussionsangebote, Formulierungsvorschläge und Regelungs-
konzepte werden in den folgenden Überlegungen aufgegriffen. Auf diese 
Weise lässt sich ein Eindruck gewinnen, wie sie in einem ökologischen 
Grundgesetz zusammenwirken können. Es geht also nicht nur um die 
Profilierung einzelner ökologischer Regelungen, sondern auch um das 
Verständnis ihres systematischen Zusammenspiels in einer ökologischen 
Verfassungsordnung. 

Wie könnte und müsste also heute ein ökologisches Grundgesetz ins-
gesamt aussehen? Um diese Frage zu beantworten, folgt diese diskur-
sive Zusammenstellung der vielfältigen Diskussionsangebote, Formu-
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lierungsvorschläge und Regelungskonzepte der verfassungspolitischen 
Leitidee eines ökologischen Liberalismus: Es kommt darauf an, die 
politische Rationalität des liberalen Verfassungsstaats auch in seiner 
ökologischen Dimension zu entfalten. Dabei treten die ökologischen 
Verfassungsbausteine nicht schlicht neben die bürgerlichen und sozialen 
Verfassungselemente. Sie verschränken sich vielmehr mit diesen im de-
mokratischen und rechtsstaatlichen Verfassungsprozess. So wird deutlich, 
dass und wie die ökologische Transformation unserer Gesellschafts- und 
Verfassungsordnung möglich ist. Zugleich zeigt die ganze Vielfalt der 
politischen und rechtlichen Diskussionsangebote, Formulierungsvor-
schläge und Regelungskonzepte, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Alles 
muss kritisch diskutiert und konstruktiv gestaltet werden. Dies gilt ge-
rade auch für die hier unterbreiteten Vorschläge. Einiges lässt sich auch 
anders formulieren und Vieles sicherlich ergänzen. Einige Vorschläge 
werden zu überdenken, zu ersetzen und vielleicht sogar auch wieder zu 
streichen sein. Die hier zusammengetragenen und unterbreiteten Vor-
schläge sind also nicht alternativlos. Alternativlos ist nur, dass wir diese schläge sind also nicht alternativlos. Alternativlos ist nur, dass wir diese 
ökologische Verfassungsdebatte führen und uns für ein ökologisches ökologische Verfassungsdebatte führen und uns für ein ökologisches ökologische Verfassungsdebatte führen und uns für ein ökologisches ökologische Verfassungsdebatte führen und uns für ein ökologisches 
Grundgesetz entscheiden. Grundgesetz entscheiden. Grundgesetz entscheiden. 
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Carson Center for Environment and Society der Ludwig-Maximilians-Carson Center for Environment and Society der Ludwig-Maximilians-
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Austauschs für die Environmental Humanities geschaffen haben und 
ihn mit ihrem wissenschaftlichen Engagement beleben. Darüber hinaus 
möchte ich Veronika Böhm, Sandra Drlje, Richard Giesen, Mathias 
Greffrath, Luisa Griesbaum, Ann-Katrin Kaufhold, Elisabeth Kaupp, 
Tabea Kuhlmann, Teresa Swienty und Yue Zhou für weiterführende 
Hinweise, wertvolle Kritik und engagierte Diskussionen über die Ver-
fassung der Natur und ein ökologisches Grundgesetz danken.

München, Juli 2022 Jens Kersten
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